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11. April 2014 
 
 
102. Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales und Gesundheit  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei übermitteln wir Ihnen die Vorberichte zur kommenden Sitzung am 29. April 2014 in 
Bad Honnef. 
 
Wir wünschen eine gute Anreise und verbleiben für heute 
 

mit freundlichen Grüßen 
in Vertretung 
 

 
 
Horst-Heinrich Gerbrand  
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3.1 Beschlussvorschlag: 
 

Der Ausschuss nimmt den Beschluss des Präsidiums vom 25.03.2014 zum Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze zur Kenntnis. 
Er begrüßt, dass der Regierungsentwurf das ablehnende Petitum der kommunalen Seite im 
Hinblick auf eine verpflichtende Mittagsverpflegung auch bei einem 25-stündigen Betreu-
ungsumfang aufgegriffen hat. 
 
Der Ausschuss spricht sich gegen Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände zur Höhe 
der Stundensätze für Tagespflegekräfte aus, da aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Ge-
gebenheiten in NRW die Festlegung von einheitlichen Stundensätzen nicht angezeigt ist.  
 

3.2 Begründung: 
 
Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weite-
rer Gesetze ist von Seiten des Jugendministeriums NRW am 22.12.2013 in die Verbändeanhö-
rung gegeben worden. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW hat 
zu dem Referentenentwurf mit Schreiben vom 28.01.2014 eine Stellungnahme abgegeben, 
die der Anlage 1 entnommen werden kann. 
 
Das Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW hat sich in seiner Sitzung am 
25.03.2014 in Düsseldorf mit der Thematik beschäftigt und hierzu folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 

„Das Präsidium unterstützt die Zielrichtung der Reform des Kinderbildungsgesetzes (Stufe II), 
durch die Einführung des Typs „KitaPlus“ und durch zusätzliche Verfügungspauschalen für 
Personalaufwendungen insgesamt 100 Mio. Euro pro Jahr landesseitig zur Verfügung zu stel-
len, um damit die Bildungschancen der Kinder zu stärken. Zudem begrüßt es die grund-
legende Überarbeitung der Sprachförderung in Tageseinrichtungen – Aufgabe eines punktuel-
len Tests und Einführung eines kontinuierlichen Beobachtungsprozesses - sowie die Einfüh-
rung einer sechsmonatigen Antragsfrist für die Eltern, die sowohl Eltern als auch Jugendäm-
tern eine Planungssicherheit ermöglicht. 

 

_ 
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Das Präsidium erwartet, dass der Gesetzentwurf in folgenden Punkten überarbeitet wird: 
 

 Die Erweiterung des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern weckt Erwartungen, die sei-
tens der Jugendämter wegen fehlender Kapazität nicht erfüllt werden können. 

 Die Kommunen sind - unabhängig von der fachpolitisch zu unterstützenden Zielset-
zung - aus organisatorischen, personellen und finanziellen Gründen nicht in der Lage, 
die beabsichtigte Regelung, auch Kindern mit einem geringen Betreuungsumfang stets 
die Teilnahme am Mittagessen zu ermöglichen, zu erfüllen. 

 Ein interkommuneller Ausgleich nach § 21 d Abs. 1 und 2 des Entwurfs wäre system-
widrig, da es sich hierbei um eine separate Regelung außerhalb des kommunalen Fi-
nanz-ausgleichs handeln würde. 

 Die vorgesehene Elternbeitragsregelung wird aus finanziellen und administrativen 
Gründen abgelehnt.“ 

 
 
Das Kabinett des Landes NRW hat am 19.03.2014 den Gesetzentwurf der Landesregierung 
zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weitere Gesetze beschlossen und in den Land-
tag eingebracht. Den Gesetzentwurf der Landesregierung und die Gegenüberstellung der al-
ten und neuen Bestimmungen (Synopse) hat die Geschäftsstelle per Mail sowohl den Mit-
gliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Ausschusses als auch allen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern mit Schnellbrief vom 25.03.2014 zur Verfügung gestellt. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände hatten in ihrer gemeinsamen Stellungnahme zum Refe-
rentenentwurf unter anderem die Absicht, Kindern unabhängig von der wöchentlichen Be-
treuungszeit eine Teilnahme am Mittagessen zu ermöglichen (§ 13 d Abs. 4 Referentenent-
wurf), kritisiert. Auch wenn die Zielsetzung grundsätzlich fachlich zu unterstützen sei, könn-
ten die Kommunen aus organisatorischen, personellen und finanziellen Gründen Kindern mit 
einem geringen Betreuungsumfang nicht stets die Teilnahme am Mittagessen ermöglichen. 
Die Landesregierung hat auf diese Kritik reagiert und im Gesetzentwurf die Regelung so ge-
fasst, dass eine Teilnahme am Mittagessen erst ab einer Betreuungszeit von 35 Stunden zu 
ermöglichen ist. 
 
Keine grundsätzlichen Änderungen gegenüber dem Referentenentwurf haben sich allerdings 
bei anderen zentralen Punkten, dem Wunsch und Wahlrecht nach § 3a, dem interkommuna-
len Belastungsausgleich nach 21 d und den Elternbeiträgen sowie der Elternbeitragsfreiheit 
gemäß § 23 des Gesetzentwurfs, ergeben. 
 
Hervorzuheben ist zudem, dass das Land NRW mit der neuen Definition des Bildungsbegriffes 
in besonderer Weise die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Tageseinrich-
tungen gerecht werden möchte. Zur Erfüllung dieses Auftrages gehört insbesondere die kon-
tinuierliche Förderung der sprachlichen Entwicklung. Seitens des Landes ist bekanntlich be-
absichtigt, den punktuellen Test, der als eine Momentaufnahme das prozesshafte und die In-
dividualität der sprachlichen Entwicklung eines Kindes nur eingeschränkt abbilden kann, 
durch einen kontinuierlichen Sprachförderprozess unter Verwendung geeigneter Verfahren 
von Beginn an regelmäßig zu beobachten und zu dokumentieren.  
 
Zur inhaltlichen Ausarbeitung der Grundlagen für eine alltagsintegrierte Sprachbildung und 
Beobachtung im Elementarbereich hat das Jugendministerium eine Arbeitsgruppe eingerich-
tet, die entsprechende Empfehlungen erarbeitet hat. Am 14.02.2014 fand hierzu im MFKJKS 
in NRW ein Beratungskolloquium zur Neuausrichtung der Sprachförderung statt, in dem sie-
ben namhafte Professorinnen und Professoren im Austausch mit den Mitgliedern der Ar-
beitsgruppe Stellung genommen haben zu den geplanten gesetzlichen, fachlichen und in-
haltlichen Neuausrichtungen. Die in diesem Kolloquium gemachten Erfahrungen sind in dem 
als Anlage 2 beigefügten Papier bereits eingeflossen.  
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Gegenstand der Diskussion mit dem Land war in der Vergangenheit zudem immer wieder die 
Vergütungssituation in der Kindertagespflege in NRW. In Orientierung an den Empfehlungen 
aus Baden-Württemberg (vgl. Anlage 3) existieren aktuell Vorstellungen von Seiten des Lan-
des, dass die kommunalen Spitzenverbände in NRW eine Empfehlung für die Stundensätze in 
der Kindertagespflege abgeben.   
 
Die Geschäftsstelle vertritt – wie auch der Landkreistag und der Städtetag NRW - die Auffas-
sung, dass in NRW keine derartigen Empfehlungen notwendig sind, da die Situation der länd-
lich geprägten Regionen nicht vergleichbar ist mit den Verhältnissen in den Ballungszentren, 
wo ganz andere Kosten etwa für Mieten zum Tragen kommen. Die jeweiligen Verhältnisse 
vor Ort werden dafür sorgen, dass eine marktangemessene Stundenvergütung für die Tages-
pflegekräfte gezahlt wird.  
 
Im Übrigen wird auf den Vortrag von MD Walhorn verwiesen. 

 
 

Anlagen 
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4.1 Beschlussvorschlag: 
 

Der Ausschuss nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die Schere zwischen Haushalten mit 
hohem und niedrigem Einkommen weiter auseinandergeht und die Zahl und der Anteil der 
Menschen, deren Lebenslage sich als prekär erweist, wächst. Vor diesem Hintergrund be-
grüßt er die Zielsetzung des Handlungskonzeptes der Landesregierung NRW „Gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung“, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.  
 

4.2 Begründung: 
 
4.2.1 Handlungskonzept „Gegen Armut und soziale Ausgrenzung“ 

 
Der Ausschuss hatte sich bereits in seiner 100. Sitzung am 24. April 2013 in Düsseldorf mit 
dem Handlungskonzept „Gegen Armut und soziale Ausgrenzung“ beschäftigt. Er hat sich da-
für ausgesprochen, dass seitens der Landesregierung ein ressortübergreifendes Handlungs-
konzept aufgelegt wird. 
 
Das Handlungskonzept des Landes „Gegen Armut und soziale Ausgrenzung“ liegt inzwischen 
vor. Das MAIS NRW wird den Mitgliedern des Ausschusses je ein Exemplar des Konzeptes zur 
Verfügung stellen. Unter dem Punkt „Ausgangssituation“ zum Handlungskonzept weist das 
Land darauf hin, der Landessozialbericht NRW habe 2012 gezeigt, dass die Schere zwischen 
Haushalten mit hohen und niedrigen Einkommen weiter auseinandergegangen sei. Zahl und 
Anteil der Menschen, deren Lebenslage sich als prekär erweise, würden wachsen. Insgesamt 
hätten sich Armut und soziale Ausgrenzung verfestigt, die soziale Spaltung habe trotz der 
positiven Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt zugenommen. Das zeige sich vor al-
lem auf kommunaler Ebene in den unterschiedlichen Lebenslagen im Quartier. 
 
Die Landesregierung hat sich bei der Entwicklung und Umsetzung des Handlungskonzeptes 
an dem Leitbild einer gerechten und sozialen Gesellschaft orientiert. Sie beabsichtigt, Ar-
mutsvorbeugung auszubauen und die Entwicklung von Präventionsketten zu unterstützen, 
mit denen die unterschiedlichen Zielgruppen erreicht, Hilfen insbesondere in Lebens- und So-
zialraum den Menschen angeboten und die unterschiedlichen altersbedingten Lebenslagen 
berücksichtigt werden. Ziel ist es, eine nachhaltig wirkende, in der Zivilgesellschaft veranker-
te, konzertierte Aktion gegen Armut und soziale Ausgrenzung auf den Weg zu bringen. 

 

_ 
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4.2.2 Komunale Sozialraumplanung 

 
Das Land Nordrhein-Westfalen verfolgt eine „sozialraumorientierte Sozialpolitik“ als strate-
gischen Handlungsansatz zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Um die Si-
tuation in benachteiligten Stadtteilen verbessern zu können, werden insbesondere Erwar-
tungen an die kommunale Sozialplanung gerichtet.  
 
Der Städte- und Gemeindebund NRW hat sich mit der Thematik wiederholt beschäftigt. So 
hat der Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit am 21.04.2010 folgenden Beschluss 
zum kommunalen Sozialmonitoring als Grundlage sozialräumlicher Gestaltung gefasst: 
 
1. Der Ausschuss empfiehlt den Städten und Gemeinden die Nutzung eines kommunalen So-

zialmonitoring als Instrument einer kontinuierlichen Sozialplanung und –berichterstattung, 
um damit die Lebenslagen und die Chancen gesellschaftlicher Teilhabe in den Wohnquartie-
ren abzubilden sowie die infrastrukturelle, leistungsbezogene und finanzielle Steuerung im 
Sozialraum zu verbessern. 
 

2. Mit dem Sozialmonitoring muss aus Sicht des Ausschusses eine die verschiedenen Lebensla-
gen umfassende Materialsammlung erreicht werden. Sie darf sich nicht nur aufr Defizite 
oder prekäre Situationen beschränken und dient als Basis für integrierte Entwicklungs- und 
Handlungskonzepte sowie zur Gewährleistung eines zielgerichteten Ressourceneinsatzes 
und als Plattform für den örtlichen sozialpolitischen Diskurs. 

 
3. Der Ausschuss sieht in den u.a. mit den KGSt-Materialien „Sozialmonitoring“ vorgestellten 

Untersuchungsfeldern und Indikatoren einen auch für kreisangehörige Kommunen geeigne-
ten methodischen Ansatz. Er kann bei Verwendung der Bevölkerungsprognose und der sozi-
oökonomischen Daten im „Wegweiser Kommunen“ der Bertelsmann Stiftung vor Ort mit 
vertretbarem Aufwand umgesetzt werden und ermöglicht darüber hinaus interkommunale 
Vergleiche. 

 
Entscheidungen zur Auswahl der Indikatoren und Tiefe der Datenerhebung müssen seitens 
der Kommunen unter den Aspekten Datenverfügbarkeit, Aufwand, Aussagekraft und Da-
tensensibilität abgewogen werden. 

 
4. Letztlich erwartet der Ausschuss durch den Einsatz der Sozialmonitoring spürbare Effekte 

für eine auch präventiv ausgerichtete Sozialpolitik, bei der die Förderung der Kompetenz der 
Menschen und der Potentiale des Sozialraums, die Steigerung der Lebensqualität im Wohn-
quartier sowie die Balance der Ortsteile im Mittelpunkt stehen 

 
 
Über die Einzelheiten des Handlungskonzeptes und den strategischen Handlungsansatz einer „sozi-
alorientierten Sozialpolitik“ informiert MD Bernhard Pollmeyer.  
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5.1 Beschlussvorschlag: 
 

Der Ausschuss erwartet, dass die Bundesregierung und der Bundestag die im Koalitionsver-
trag vorgesehene finanzielle Entlastung der Kommunen durch ein Bundesleistungsgesetz für 
Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) in Höhe von 5 Mrd. Euro jährlich so-
bald wie möglich, spätestens ab dem Jahr 2016, realisiert. Die Landesregierung und der Land-
tag NRW werden aufgefordert, für eine zügige Umsetzung dieser für die Kommunen in NRW 
existentiellen finanziellen Entlastung mit Nachdruck einzutreten.  
 
Der Ausschuss fordert Bundestag und Bundesregierung auf, die im Koalitionsvertrag zwi-
schen Union und SPD zugesagte kommunale Entlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro im Kontext 
zur Eingliederungshilfe ab sofort, also rückwirkend zum 01.01.2014 zu realisieren. Die Lan-
desregierung und der Landtag NRW werden aufgefordert, sich gegenüber dem Bund entspre-
chend einzusetzen. 
 
Sollten die Verhandlungen über eine Neuordnung bzw. eine Reform der Eingliederungshilfe 
und die Erarbeitung eines Bundesleistungsgesetzes für Menschen mit Behinderungen in 
überschaubarer Zeit keine Anhaltspunkte für eine zügige Abwicklung des Gesetzgebungspro-
zesses ergeben, spricht sich der Ausschuss dafür aus, eine quotale Beteiligung des Bundes an 
den Kosten der Eingliederungshilfe in Höhe von einem Drittel der den Kostenträgern der Ein-
gliederungshilfe entstehenden Aufwendungen einzuführen. Diese quotale Kostenbeteiligung 
des Bundes ist im Wege einer Grundgesetzänderung umzusetzen. Etwaige Mehrkosten durch 
qualitative oder quantitative Leistungsverbesserungen im Rahmen des Bundesleistungsge-
setzes sind darüber hinaus ausschließlich vom Bund zu refinanzieren, so dass die finanzielle 
Entlastung der Kommunen bezogen auf die derzeit geltenden Standards als Nettoentlastung 
ungeschmälert realisiert wird; der Anteil des Bundes an der quotalen Beteiligung ist entspre-
chend zu erhöhen. 
 

5.2 Begründung: 
 

5.2.1 Ausgangslage 
 
Seit vielen Jahren wird über die Weiterentwicklung und damit die Zukunftsfähigkeit der Hil-
fen für Menschen mit wesentlicher Behinderung diskutiert.  
 

 

 

_ 
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Eine Vielzahl von Faktoren, wie beispielsweise der medizinische Fortschritt und die demogra-
fische Entwicklung führen seit Jahren dazu, dass die Fallzahlen und Ausgaben für Menschen 
mit Behinderung unentwegt ansteigen.  
 
Wenige Zahlen verdeutlichen diese Entwicklung: 
 
Im Jahr 2000 erhielten bundesweit 414.000 behinderte Menschen Leistungen der Eingliede-
rungshilfe mit einem Ausgabevolumen von ca. 8,3 Mrd. Euro. Im Jahr 2010 waren es bereits 
630.000 Menschen mit einem Ausgabevolumen von ca. 12,5 Mrd. Euro.  
 
Innerhalb von 10 Jahren gab es somit einen Anstieg der Zahl der Leistungsempfänger sowie 
eine Kostensteigerung von ca. 66 %. Im Jahr 2011 lagen die Gesamtausgaben bundesweit be-
reits bei 14,4 Mrd. Euro, im Jahr 2012 bei 15,1 Mrd. Euro, d.h. der Trend setzt sich stetig fort. 
Allein in NRW werden die beiden Landschaftsverbände in diesem Jahr rd. 4,3 Mrd. Euro für 
die Eingliederungshilfe ausgeben müssen. 
 
Diese Steigerungsraten überfordern die Leistungsfähigkeit der Kommunen bei der Eingliede-
rungshilfe – trotz der erfolgten Entlastung bei der Grundsicherung durch den Bund. Schon 
seit Jahren haben sowohl das Präsidium als auch der Finanz- und der Sozialausschuss vor die-
ser Entwicklung gewarnt und kurzfristig wirkende Lösungen gefordert, um der faktischen Be-
schränkung unserer kommunalen Handlungsfreiheit begegnen zu können. Unter anderem 
hat sich der Verband für die Einführung eines Bundesteilhabegeldes als ersten Schritt für ein 
Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderung ausgesprochen. 
 
Uneingeschränkt zu begrüßen war vor diesem Hintergrund der Beschluss des Bundesrates 
über die Schaffung eines Bundesleistungsgesetzes vom 22.03.2013. Hierin forderte der Bun-
desrat die Bundesregierung auf, unverzüglich die Arbeiten für ein Bundesleistungsgesetz 
aufzunehmen und es zu Beginn der nächsten Legislaturperiode zu verabschieden. Gefordert 
wurde unter anderem eine Kostenübernahme des Bundes für die Eingliederungshilfe, um ei-
ne substanzielle und nachhaltige finanzielle Entlastung der Länder und Kommunen zu errei-
chen. 
 
Diese Forderungen haben die Regierungsfraktionen nach der Bundestagswahl aufgegriffen 
und im Koalitionsvertrag festgehalten, die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des 
Bundesteilhabegesetzes im Umfang von 5 Mrd. Euro p.a. von der Eingliederungshilfe zu ent-
lasten. Bereits vor der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes soll mit einer jährlichen 
Entlastung der Kommunen in Höhe von 1 Mrd. Euro p.a. begonnen werden. 
 
Diese Festlegung der Koalitionsfraktionen ist existenziell für die nordrhein-westfälischen 
Kommunen. Sie sind darauf angewiesen, dass kurzfristig Entscheidungen getroffen werden 
und die Thematik nicht auf die lange Bank geschoben wird. Unabdingbar ist es daher, dass 
die zugesagte kommunale Entlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro sofort - also rückwirkend zum 
01.01.2014 - realisiert wird. Zudem muss die vorgesehene finanzielle Entlastung der Kom-
munen durch ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen in Höhe von 
5 Mrd. Euro jährlich so bald wie möglich, spätestens aber ab dem Jahre 2016 umgesetzt wer-
den. 
 

5.2.2 Realisierungsmöglichkeiten der Entlastung 
 
Wie die Entlastung technisch ausgestaltet werden soll, ist zurzeit offen. Folgende Wege zur 
Entlastung der Kommunen sind denkbar: 
 
Vorgezogene Einführung eines Bundesteilhabegeldes 
 
Zu kurzfristigen Entlastungseffekten könnte die vorgezogene Einführung eines Bundesteil-
habegeldes führen. Problematisch ist, dass nach den Aussagen des Koalitionsvertrages die 
Prüfung, eine solche Leistung einzuführen, im direkten Kontext mit der Entwicklung eines 
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Bundesleistungsgesetzes gebracht wird, das seinerseits wiederum unter Einbeziehung der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen erarbeitet werden soll. Leider erscheint es insoweit wenig 
wahrscheinlich, dass der Bund gewillt sein wird, mit einer kurzfristigen Schaffung eines Bun-
desteilhabegeldes Vorentscheidungen für ein nachfolgendes Bundesleistungsgesetz zu tref-
fen.  
 
Systematische Bedenken bestünden hiergegen nicht, da das Bundesteilhabegeld ohne weite-
res zu einem späteren Zeitpunkt in ein neues Bundesleistungsgesetz integriert werden könn-
te. Leistungsrechtlich ist jedoch zu bedenken, dass Wechselwirkungen zwischen einem Bun-
desteilhabegeld und den künftigen Reforminhalten der Eingliederungshilfe in einem neuen 
Bundesleistungsgesetz bestehen.  
 
Quotale Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe 
 
Eine quotale Bundesbeteiligung hätte neben einer vergleichsweise einfachen Durchführung 
den Vorteil, dass eine weitere Dynamik der Kostenentwicklung in entsprechendem Umfang 
auch den Bund träfe. Für diesen Weg wäre eine verfassungsändernde Mehrheit erforderlich, 
da für die Leistungen der Eingliederungshilfe eine „Bereichsausnahme“ des finanzverfas-
sungsrechtlichen Grundprinzips geschaffen werden müsste, wonach eine Finanzbeteiligung 
des Bundes lediglich bei Geldleistungsgesetzen möglich ist. Nach der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts (BSG) handelt es sich bei der Eingliederungshilfe mehrheitlich um sog. 
Sachleistungsverschaffungsansprüche. Über die gemäß Artikel 79 Abs. 2 GG erforderliche 
verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit würden die Koalitionsfraktionen im Bundestag 
verfügen. Im Hinblick auf den Bundesrat müssten die Grünen für eine Zweidrittelmehrheit 
gewonnen werden. Angesichts des Wahlprogramms der Grünen zur Bundestagswahl, das 
ausdrücklich die finanzielle Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe gefordert 
hat, ist eine solche Unterstützung nicht unrealistisch. 
 
Entlastungseffekte durch Streichung des § 43 a SGB XI 
 
Kurzfristige Entlastungseffekte im geschätzten Umfang von ca. 2,4 Mrd. Euro p.a. ließen sich 
außerdem über die Streichung der Pauschalregelung des § 43 a SGB XI erzielen, mit der die 
Pflegeversicherungsleistungen für Menschen mit Behinderung in der stationären Behinder-
tenhilfe auf 256 Euro/Monat gedeckelt werden. Der kommunalen Entlastung stünden ent-
sprechende Mehrausgaben der Pflegekassen gegenüber.  
 
Finanzierungsweg der „Übergangsmilliarde“ 
 
Bei der Soforthilfeentlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro jährlich müssen unkomplizierte Wege 
gefunden werden. Die auf Seite 88 des Koalitionsvertrages in Aussicht gestellte jährliche Ent-
lastung der Kommunen im Umfang von 1 Mrd. Euro p.a. vor Verabschiedung des Bundesteil-
habegesetzes wird (zumindest von der kommunalen Seite) so verstanden, dass diese jeden-
falls rückwirkend zum 01.01.2014 – dem ersten vollen Jahr der neuen Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestages - verwirklicht wird. Dieser Entlastungsumfang steht neben den be-
reits im Jahr 2011 beschlossenen Entlastungseffekten aus der Grundsicherung gemäß SGB 
XII im Umfang von 1,1 Mrd. Euro. Nach Realisierung der Entlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro 
p.a. müsste die Einführung des Bundesteilhabegesetzes weitere 4 Mrd. Euro Entlastung be-
wirken, so dass nach Einführung dieses Gesetzes ein jährlicher Entlastungseffekt von 5 Mrd. 
Euro zu verzeichnen wäre. Alternativ wäre die erste Entlastungsstufe wieder zurückzuneh-
men und das Entlastungsvolumen von 5 Mrd. Euro vollständig auf der dann endgültigen 
zweiten Stufe zu erzielen. Als dynamische Lösung zu präferieren ist indessen die oben ange-
sprochene quotale Beteiligung des Bundes.  
 
Im Hinblick auf eine möglichst rasche Lösung könnte sich für die „Übergangsmilliarde“ eine 
entsprechende Veränderung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) im 
Rahmen des SGB II anbieten. Auch wenn es insofern an einem direkten inhaltlichen Bezug zu 
den Eingliederungshilfeleistungen gemäß SGB XII fehlt, würde eine entsprechende Verände-
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rung unmittelbar den kreisfreien Städten und Kreisen sowie der Städteregion Aachen zuflie-
ßen und wäre zudem mit einem minimalen gesetzgeberischen Aufwand verbunden. Aus 
Sicht der kreisangehörigen Städte und Gemeinden muss allerdings eingefordert werden, dass 
sich dann auch die Kreise sowie die Städteregion Aachen verpflichten, die Entlastungen über 
eine entsprechende Umlagesenkung an die umlagezahlenden Städte und Gemeinden weiter-
zugeben. 
 
Alternativ dazu ist denkbar, dass die „Übergangsmilliarde“ vom Bund den Ländern entweder 
auf dem Weg des Königsteiner Schlüssels oder auf der Basis der tatsächlichen bisherigen 
Ausgaben in der Eingliederungshilfe in den jeweiligen Ländern mit der – politischen – Maß-
gabe einer Entlastung der Kommunen zur Verfügung gestellt wird. Dabei würde keine recht-
liche Verpflichtung der Länder bestehen, das Geld an die Kommunen weiterzugeben, zumal 
die Länder teilweise argumentieren könnten, dass nicht die Kommunen, sondern sie selbst al-
leiniger oder jedenfalls teilweiser Kostenträger der Eingliederungshilfe sind. Um hier ein 
Mindestmaß an Sicherheit für die Kommunen zu schaffen, müsste insofern zumindest eine 
politische Erklärung von Bund und Ländern herbeigeführt werden, wonach die „Übergangs-
milliarde“ ungeschmälert an die Kommunen weitergeleitet wird. Ob sich alle Länder darauf 
einlassen, ist indessen zweifelhaft. 
 

5.2.3 Auswirkungen der geplanten finanziellen Entlastung im Realisierungsfall für NRW 
 
Bei einem Kostenaufwuchs von etwa 200 Mio. Euro jährlich allein in NRW würde die „Über-
gangsmilliarde“ im Fall einer Verteilung der Summe nach dem Anteil an den bundesweiten 
Ausgaben innerhalb eines Jahres nur einen geringen Plussaldo im zweistelligen Millionenbe-
reich ergeben. Im Fall der Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel (ca. 22 % NRW-Anteil 
im Bund nach Einwohnerzahl) ergäbe dies eine noch geringere Entlastung, so dass im darauf-
folgenden Jahr der dann zu erwartende Kostenanstieg fast ungebremst allein von den Kom-
munen zu tragen wäre. Allein die zeitnahe Realisierung des „5-Mrd.-Pakets“ der zweiten Stu-
fe bzw. der vorzugswürdigen quotalen Beteiligung des Bundes könnte eine nennenswerte 
Entlastung der Kommunen mit sich bringen.  
 
Würde jedoch die Wirkung des „5-Mrd.-Pakets“ erst – wie offenbar von Haushaltspolitikern 
auf Bundesebene unterstellt – zum 01.01.2018 in Kraft treten, wären von der davon zu er-
wartenden „einen NRW-Milliarde“ (je nach Berechnungsschlüssel auch etwas mehr) bereits 
800 Mio. Euro Zusatzkosten in den Jahren von 2014 bis einschließlich 2017 aufgelaufen. Da-
bei wird zudem eine Beibehaltung der heute geltenden Standards unterstellt, was aufgrund 
der zu erwartenden Forderungen der Freien Wohlfahrtspflege und der Behindertenverbände 
nur schwerlich durchzuhalten sein wird. Deshalb muss seitens der kommunalen Spitzenver-
bände die klare Forderung erhoben werden, dass etwaige Mehrkosten infolge von höheren 
Leistungsstandards ausschließlich vom Bund zu finanzieren sind.  
 

4.2.4 Beschluss Gesamtvorstand der kommunalen Spitzenverbände 
 
Der Gesamtvorstand der kommunalen Spitzenverbände hat in seiner Sitzung am 17.02.2014 
diese Thematik erörtert und einen gleichlautenden Beschluss gefasst. Zudem hat die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Ende Februar die Ministerpräsidentin gebe-
ten, das Votum der kommunalen Spitzenverbände aufzugreifen und sich gegenüber der Bun-
desregierung für eine schnelle Entlastung der Kommunen einzusetzen. Dieses Schreiben so-
wie die begleitende Presseerklärung sind zu Ihrer Information als Anlage 1 und 2 beigefügt. 
 

4.2.5 Eckpunkte für den Bundeshaushalt 2014 und die Finanzplanung 
 
Am 12.03.2014 hat Bundesfinanzminister Dr. Schäuble die Eckpunkte für den Bundeshaus-
halt 2014 und die Finanzplanung des Bundes bis 2018 vorgelegt. Danach ist mit der Entlas-
tung durch die „Übergangs-Milliarde“ erst im Jahr 2015 zu rechnen. Die Entlastung von der 
Eingliederungshilfe in Höhe von 5 Mrd. Euro soll erst im Jahr 2018 realisiert werden.  
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Die „Übergangs-Milliarde“ soll nach den Vorstellungen des BMF über eine erhöhte Umsatz-
steuerbeteiligung erfolgen.  
 
Der von Bundesfinanzminister Dr. Schäuble verfolgte „Umsatzsteueransatz“ begünstigt die 
Länder Baden-Württemberg und Bayern, benachteiligt aber Länder mit überdurchschnittli-
chen KdU-Kosten wie NRW. Allerdings schlägt sich das im kreisangehörigen Bereich in NRW 
(derzeit noch) nicht nieder: Der Anteil des kreisangehörigen Raums an den KdU-Kosten be-
trägt lediglich ca. 44 %, während der Anteil des kreisfreien Raums in NRW ca. 56 % beträgt. 
Anhand der bislang zur Verfügung stehenden Daten ist für den kreisangehörigen Raum die 
Frage des Maßstabs – erhöhter Umsatzsteueranteil oder erhöhter KdU-Anteil – derzeit fast 
ohne Bedeutung (117 Mio. EUR bzw. 120 Mio. EUR). Je nach künftiger Entwicklung des Um-
satzsteuermaßstabs und der Entwicklung der KdU-Kosten kann es aber durchaus zu Nachtei-
len des kreisangehörigen Raumes kommen. 
 
Der Anteil des Landes NRW bei den KdU belief sich  
 
- im Jahr 2011 auf 26,08 %, 

- im Jahr 2012 auf 26,45 %, 

- im Jahr 2013 auf ca. 27,0 % (mangels des noch nicht vorliegenden Dezemberergebnisses 
wurde das Novemberergebnis als virtueller 12. Monat doppelt zugrunde gelegt). 

 
Demgegenüber belief sich der Anteil des Landes NRW am Umsatzsteueraufkommen 
 
- in den Jahren 2012 bis 2014 auf 24,01 %. 
 
Aus Sicht des Landes NRW – in seiner Gesamtheit von kreisfreien Städten und kreisangehöri-
gem Raum – ist der vom Bundeskabinett gewählte Umsatzsteuerschlüssel nachteilig gegen-
über einer Erhöhung des KdU-Anteils. 
 
Über die aktuelle Entwicklung wird mündlich berichtet. 
 
 
 

Anlagen 
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Hilfen zur Erziehung – Erfahrungsaustausch 
 
In den vergangenen Jahren ist in NRW im Bereich der Jugendhilfe ein kontinuierlicher und deutlicher 
Anstieg der Kosten der Hilfen zur Erziehung festzustellen. Bereits im Frühjahr des Jahres 2011 hatten 
die kommunalen Spitzenverbände deshalb Gespräche mit der Landesarbeitsgemeinschaft „Freie 
Wohlfahrtspflege“ mit dem Ziel aufgenommen, eine einvernehmliche Änderung der Landesrahmen-
verträge herbeizuführen. Auf Antrag der kommunalen Seite beschloss die Landeskommission Ju-
gendhilfe im November 2011 die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Verhandlung über Anpassun-
gen der Rah-menverträge und I und II. Damit wurde zugleich die Phase der informellen Sondierungs-
gespräche beendet. 
 
Im März 2012 kündigten die kommunalen Spitzenverbände schließlich fristgerecht die Rahmenver-
träge I und II gemäß § 78 f SGB VIII mit der LAG FW und dem Verband der priva-ten Leistungsanbie-
ter mit Wirkung zum 31.12.2013. Dieser Schritt war erforderlich, da die Verhandlungen mit der An-
bieterseite keine hinreichende Aussicht auf Vertragsanpassungen mit dem Ziel einer Weiterentwick-
lung in fachlicher und finanzieller Hinsicht boten. Die Verhandlungen wurden jedoch mit dem Ziel 
fortgesetzt, mit Wirkung zum 01.01.2014 einen neuen Vertrag abzuschließen. Dies ist leider nicht 
gelungen. Die Verhandlungen wurden im letzten Gesprächstermin am 30.09.2013 einvernehmlich 
ausgesetzt. 
 
Somit wird es bis auf weiteres in NRW keinen Rahmenvertrag gem. § 78 f SGB VIII geben. Das seiner-
zeit verlängerte Moratorium endet zum 31.12.2013, so dass ab dem 01.01.2014 die bisherigen Rah-
menverträge nicht mehr Geschäftsgrundlage zukünftiger Leistungs- und Entgeltvereinbarungen 
sind, sondern ausschließlich die gesetzlichen Regelungen des SGB VIII gelten. Eine Bindung an den 
früheren Landesrahmenvertrag gibt es also weder in rechtlicher noch in faktischer Hinsicht. 
 
Die Verhandlungspartner haben die beiden Landschaftsverbände gebeten, trotz Wegfalls der Lan-
deskommission und ihrer Geschäftsstelle weiterhin die Einzelvereinbarungen zu sammeln. Auf die-
ser Grundlage wollen die Verhandlungspartner die weiteren Entwicklungen gemeinsam analysieren 
und die Erfolgsaussichten für neue Rahmenvereinbarungen erneut überprüfen.  
 
 
 

 

 

_ 
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Bestehende Vereinbarungen – auch wenn sie sich auf die nicht mehr gültigen Rahmenverträge be-
ziehen – behalten über den 01.01.2014 hinaus solange Gültigkeit, bis neue einrichtungsindividuelle 
Vereinbarungen abgeschlossen werden. 
 
Zudem dürften in diesem Zusammenhang die Unterstützungsangebote der beiden Land-
schaftsverbände an Bedeutung gewinnen. Sowohl der Landschaftsverband Rheinland als auch der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe haben für die wirtschaftliche Beratung der Kommunen im Zu-
sammenhang mit Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen schon vor Jahren Servicecenter eingerich-
tet, die von interessierten Kommunen kostenlos genutzt werden können. Es ist davon auszugehen, 
dass diese Angebote von den Jugendämtern angesichts der relativ komplexen und komplizierten 
Fragestellungen, die den Aushandlungsprozessen mit den freien Trägern zugrunde liegen, nun ver-
stärkt in Anspruch genommen werden. 
 
Die Geschäftsstellen der kommunalen Spitzenverbände haben mit beiden Landschaftsverbänden am 
03.12.2013 ein Gespräch geführt, in dem über den Verhandlungsverlauf und die Leitlinien der weite-
ren Entwicklung informiert wurde. Ferner werden die kommunalen Spitzenverbände beide Land-
schaftsverbände kurzfristig auf die anstehende rahmenvertragslose Zeit sowie den quantitativ und 
qualitativ voraussichtlich veränderten Beratungsbedarf der Jugendämter hinweisen und um Fortset-
zung der bewährten  Serviceleistungen bitten. 
 
Über den Sachverhalt hatte die Geschäftsstelle ihre Mitglieder mit Schnellbrief vom 16.12.2013 in-
formiert. Nach wie vor gibt es keine Annäherung zwischen der Freien Wohlfahrtspflege und den 
kommunalen Spitzenverbänden. 
 
Die Mitglieder werden um einen Erfahrungsaustausch gebeten. 
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7.1 Beschlussvorschlag: 
 
 Kenntnisnahme 7.2 

 
7.2 Begründung: 

 
In seiner 101. Sitzung hat sich der Ausschuss am 21.01.2013 in Bad Salzuflen mit der Überar-
beitung des Landespflegegesetzes und des Wohn- und Teilhabegesetzes (GEPA NRW) be-
schäftigt. Bekanntlich hat der Landtagsausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 12. 
und 13. Dezember 2013 bereits eine Anhörung zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
durchgeführt. Die kommunalen Spitzenverbände haben hierzu gemeinsam mit den beiden 
Landschaftsverbänden eine Stellungnahme abgegeben und die grundsätzliche Zielsetzung 
ausdrücklich begrüßt. 
 
Im Hinblick auf das Wohn- und Teilhabegesetz geht es konkret um die Vereinheitlichung der 
Anforderungen zwischen dem bisherigen WTG und dem Landespflegegesetz, der Förderung 
der Entstehung neuer Wohnformen sowie der Unterstützung des Aufbaus quartiersnaher 
Strukturen sowie der Erweiterung des Anwendungsbereiches durch eine Ausdifferenzierung 
der Anforderungen an unterschiedliche Wohn- und Betreuungsangebote. 
 
Im Bereich des Pflegerechtes soll insbesondere eine Altenberichterstattung eingeführt wer-
den, um eine bessere und hinreichende Datenbasis zu schaffen sowie politische Entschei-
dungen auf verlässlicher empirischer Grundlage möglich machen zu können. Darüber hinaus 
sollen Beratungsangebote gestärkt werden. Änderungen sollen auch an den Abschreibungs-
möglichkeiten für Investitionen für die Modernisierung vorgenommen werden. Im Interesse 
einer zügigen Modernisierung ist zudem geplant, den Abschreibungszeitraum zu verkürzen, 
um auskömmliche Rahmenbedingungen zu schaffen.  
 
Bekanntlich ist das GEPA NRW nicht zum 01.01.2014 in Kraft getreten. Der Forderung der 
kommunalen Spitzenverbände, das GEPA erst dann zu verabschieden, wenn auch die Durch-
führungsverordnung im Landtag abschließend beraten wurde, ist das Land nachgekommen. 
 
Zwischenzeitlich liegt die Durchführungsverordnung (DVO) zum GEPA vor, wozu landesseitig 
auch ein Beteiligungsverfahren nach dem Konnexitätsausführungsgesetz durchgeführt wird. 

 

 

_ 
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Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat mit Schreiben vom 
05.03.2014 zur DVO eine Stellungnahme abgegeben (vgl. Anlage 1). Darin ist sie zu dem Er-
gebnis gekommen, dass die vorgesehenen Änderungen keine Übertragung einer neuen Auf-
gabe im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1, 1. Alternative Konnex-AG darstellen, wohl aber die Ver-
änderungen einer bestehenden Aufgabe im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1, Alternative 2 Abs. 4 
Konnex-AG gehen würden. 
 
Im wesentlichen geht es u. a. um folgende Inhalte bei der DVO: 
 
- Zusammenfassung der 4 Landesverordnungen zur Finanzierung von Pflegeeinrichtungen 

in eine DVO 
- Orientierung der Abschreibung an den tatsächlichen Investitionsaufwendungen bei 

Erstinvestition 
- Begrenzung von Investitionsaufwendungen durch Neufestsetzung der Angemessen-

heitsgrenzen bei Neubau 
- Rechtsanspruch auf Anerkennung zwingender Modernisierungen 
- Möglichkeit der Anerkennung sonstiger Modernisierungen 
- Refinanzierungszeitraum bei Modernisierung zukünftig 25 Jahre (bislang 50 Jahre) 
- Möglichkeit der Refinanzierung sonstiger Anlagegüter 
- Refinanzierung Instandsetzung (1% der indexierten Angemessenheitsgrenze). 
 
Wegen der Einzelheiten der Inhalte der DVO wird auf die Anlage 2 verwiesen, die der Ge-
schäftsstelle von Seiten des MGEPA NRW zur Verfügung gestellt worden ist (Stand: nach Ver-
bändeanhörung). 
 
Über den weiteren Sachstand wird mündlich berichtet. 
 
 

  Anlagen 
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Rahmenvertrag Aids/Sucht 
 
Der Ausschuss  für Jugend, Soziales und Gesundheit hatte sich bereits in seiner 99. Sitzung (TOP 9) 
mit der Rahmenvereinbarung Aids beschäftigt. Bekanntlich ist die Rahmenvereinbarung über die 
Grundsätze zur Umsetzung der Landesförderung für Präventions- und Hilfemaßnahmen im Sucht- 
und Aidsbereich in NRW zwischen dem Land NRW, den kommunalen Spitzenverbänden sowie der 
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege ausgelaufen. Von Seiten des 
Landkreistages NRW und der Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindebundes ist im Rahmen der 
Gespräche die ungleiche Verteilung der Landesförderung in Nordrhein-Westfalen kritisiert und daher 
eine unveränderte Fortschreibung der bestehenden Rahmenvereinbarung zunächst grundsätzlich 
abgelehnt worden. Die Vertreter des Landes haben allerdings frühzeitig mitgeteilt, dass der Mittelan-
satz bestenfalls konstant bleiben könne. Zusätzliche Mittel stünden nicht zur Verfügung. 
 
Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW (MGEPA) hat sich stets weiter 
dafür eingesetzt, zu einer neuen Rahmenvereinbarung zu kommen. So hat es im Frühjahr 2013 mit 
Zustimmung aller anderen Vereinbarungspartner vorgeschlagen, die Verhandlungen für die Neuauf-
lage einer Rahmenvereinbarung in zwei Stränge aufzuteilen. Die eigentliche Rahmenvereinbarung 
sollte sich auf die fachlichen Standards zur Erhaltung und Weiterentwicklung bewährter Präventions- 
und Hilfeangebote auf kommunaler Ebene sowie die landesweite Kooperation und Koordination 
beziehen. Die hingegen strittige Frage der Fördermodalitäten sollte ausgeklammert und einer geson-
derten Förderung des Landes vorbehalten sein.  
 
Ende November 2013 hat das MGEPA den kommunalen Spitzenverbänden und den anderen Rah-
menvereinbarungspartnern einen überarbeiteten Entwurf einer Rahmenvereinbarung (vgl. Anlage 
1), der die Finanzierungsthematik ausklammert, und einen Entwurf einer „Protokollerklärung zur 
Finanzierung der örtlichen Präventions- und Hilfsangebote im Sucht und Aidsbereich im Rahmen der 
Kommunalisierung“ (vgl. Anlage 2) zur Beratung übersandt. 
 
Die vorgenommene Änderung der Rahmenvereinbarung soll deutlich machen, dass nunmehr eine 
Trennung der fachlichen Inhalte von der finanziellen Thematik vollzogen wird. Aus der Präambel 
wurden auch die die Fördermodalitäten betreffenden Passagen entfernt und teilweise abgewandelt 
in die Protokollerklärung überführt. 
 

 

 

_ 
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Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat sich mit Schreiben vom 06.03.2014 
an das MGEPA gewandt und darauf hingewiesen, die Grundidee der Kommunalisierung der Landes-
förderung in einem Bereich von Einrichtungen der Sucht, - Drogen- und Aidshilfe würde weiterhin 
positiv beurteilt. Die kommunalen Spitzenverbände würden allerdings nach wie vor eine Entwicklung 
favorisieren, mit der der Ausbau der benötigten Strukturen realisiert werde. Dies könne allerdings 
nur dadurch ermöglicht werden, dass die Fördermittel des Landes für den Bereich der Kommunalisie-
rung insgesamt erhöht wurden. 
 
Auch bei schwierigen Rahmenbedingungen begrüßen die kommunalen Spitzenverbände jedoch die 
Verabredung zwischen den wesentlichen Beteiligten, die die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen diesen bestärken. Von daher hat die Arbeitsgemeinschaft ihre grundsätzliche Bereitschaft zur 
Zeichnung der beschriebenen Rahmenvereinbarung erklärt, im Detail allerdings einige Änderungs-
vorschläge unterbreitet.  
 
Wegen der Einzelheiten wird auf das Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände vom 06.03.2014 verwiesen (vgl. Anlage 3). 
 
Seminarhinweis 
 
Ein sozialpolitisches Seminar des StGB NRW mit dem Arbeitstitel „Verzahnung zwischen Senioren- 
und Pflegepolitik“ findet am 24.09.2014 in Düsseldorf (NRW Bank) statt. 
 
Zeit und Ort der 103. Ausschusssitzung 
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